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Erfolge liberaler Landespolitik 
2006/2007 

 
Mit dem Nachtrag zum Haushalt 
für die Jahre 2007 und 2008 
haben wir den Nachweis er-
bracht, dass die Festlegung der 
Koalitionsvereinbarung, „die 
Neuverschuldung des Lan-
des bis zum Ende der Legis-
laturperiode auf Null zu-
rückzuführen“, nicht bloßes 
Programm, sondern konkrete 
Leitlinie des Handelns von Re-
gierung und Parlament war und 
ist. 
 
Aufbauend auf einem Kurs strik-
ter Haushaltskonsolidierung 
haben wir die günstige konjunk-
turelle Situation genutzt, für das 
Jahr 2008 - erstmals seit 36 
Jahren – einen Haushalt oh-
ne zusätzliche Verschuldung 
vorzulegen. Mehr noch: wir 
steigen ein in den Abbau der 
Verschuldung, indem wir die 
Schulden am Kreditmarkt um 
250 Millionen € zurückführen. 
Und wir haben zugleich das 
Haushaltsrecht verschärft und 
uns damit selbst verpflichtet, 
eine Politik wachsender Ver-
schuldung dauerhaft hinter uns 
zu lassen. 
 
Nach Abzug der Leistungen in 
den Länderfinanzausgleich und 
den kommunalen Finanzaus-
gleich haben wir aufgrund der 
jüngsten Steuerschätzung Net-
to-Mehreinnahmen in Höhe von  
1,3 Milliarden € für 2007  und 
von 1,4 Milliarden € für 2008 zu 
erwarten. 
 
Mehrausgaben im klassischen 
Sinne machen im Nachtrags-
entwurf für 2007 gerade einmal 
1% dieses Betrags und im Jahr 

2008 etwa 10% der Steuer-
mehreinnahmen aus.  Der Ver-
suchung, in einer Zeit sprudeln-
der Steuereinnahmen breit an-
gelegte Ausgabenprogramme 
aufzulegen, haben wir wider-
standen. 
 
Die Mehreinnahmen des Jah-
res 2007 haben wir verwendet, 
um Vorsorge zu betreiben:  

• Vorsorge für Zeiten, in de-
nen die Konjunktur einmal 
nicht so gut läuft, mit zu-
sätzlich 278 Millionen €, 

• Vorsorge für das Projekt 
Baden-Württemberg 21 mit 
345 Millionen €, 

• Vorsorge für künftig weiter 
steigende Pensionsverpflich-
tungen durch eine Zufüh-
rung von 500 Millionen € an 
den Pensionsfonds, 

• und Vorsorge für den Stand-
ort Baden-Württemberg 
durch ein Impulsprogramm 
Standort Baden-Württem-
berg mit 178 Millionen €. 

 

Im Jahr 2008 stehen dann der 
Verzicht auf jegliche Neuver-
schuldung und ein Einstieg in 
die Tilgung von Altschulden im 
Vordergrund. 

Danach verbleibt ein Spielraum 
von etwa 140 Millionen €, der  
schwerpunktmäßig für die Ver-
besserung der Unterrichtsver-
sorgung an Schulen mit 48 Mio. 
€, für den Wissenschaftsbereich 
(Mitfinanzierung der Exzellenz-
initiative und der BAFöG-
Reform) mit knapp 30 Mio. €, 
für den Verkehrsbereich – den 
Straßenbau wie den Regional- 

und Nahverkehr auf der Schiene 
– mit 17,5 Mio. € und für die 
Verbesserung der Sicherheit im 
Strafvollzug mit 8 Mio. € genutzt 
wird.  

Zudem haben wir erreicht, dass 
die Finanzierung der Schulen 
in freier Trägerschaft mit 
dem Schuljahr 2008/2009 ver-
bessert wird. Ein erster Schritt 
hin zu einer gesicherten Finan-
zierung in Höhe von 80% der 
Bruttokosten eines Schülers im 
staatlichen Schulwesen wird 
damit Realität. 
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2008 ist zugleich das erste Jahr, 
in dem das Impulsprogramm 
Standort Baden-Württem-
berg zum Tragen kommt. Der 
Schwerpunkt liegt auf Sanie-
rungs- und Erweiterungspro-
grammen im Hochschulbau (26 
Mio. €), Maßnahmen energeti-
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scher Sanierung im Hochschul- 
und Behördenbau (4 Mio. €), 
Modellen der Breitbandverkabe-
lung im ländlichen Raum (10 
Mio. €) und größeren Vorhaben 
im Landesstraßenbau (17 Mio. 
€). 
 

Haushaltskonsolidierung ist Zu-
kunftsvorsorge. Auf Schulden-
bergen können Kinder nicht 
spielen. Nach dieser Maxime 
handeln wir. Und wir nutzen die 
Spielräume, die daneben noch 
bestehen, um in Bildung und 
Wissenschaft zu investieren, 
und damit ebenfalls in die Vor-
sorge für die Zukunft unseres 
Landes. 
 

*** 
 
Die Daten, die der Aufstellung 
des Nachtrags zum Staatshaus-
haltsplan für 2007 und 2008 
zugrunde liegen, erlauben es, 
das Inkrafttreten des grundsätz-
lichen Verbots der Neuver-
schuldung, das mit dem Haus-
haltsstrukturgesetz 2007 auf 
den 1.1.2011 festgelegt worden 
war, auf den 1.1.2008 vorzuzie-
hen. Nur vordergründig ist dies 
allein dem konjunkturellen Auf-
schwung und den dadurch deut-
lich verbesserten Steuereinnah-
men zu verdanken. Denn ohne 
einen konsequenten Kurs der 
Konsolidierung des Haushalts, 
ohne die wiederholten Einspar-
runden der letzten Jahre wäre 
dieser Erfolg nicht möglich ge-
worden.  
 
Und wenn wir allen zusätzlichen 
Ausgabewünschen, die die Ver-
treter der Opposition in den 
letzten Wochen und Monaten an 
uns herangetragen haben, Folge 
leisten würden, wären wir eben-
falls weit vom Ziel der Neuver-
schuldung Null entfernt. 
 

Wir haben es aber nicht beim 
Vorziehen des grundsätzlichen 
Verbots der Neuverschuldung 
belassen, sondern haben ergän-
zende Regelungen eingeführt, 
die die möglichen Ausnahmen 
vom Verschuldungsverbot noch 
restriktiver gestalten:  
 
Zum einen verpflichten wir uns, 
jegliche Neuverschuldung von 
vornherein mit einem Tilgungs-
plan zu verknüpfen, der eine 
Rückführung dieser Verschul-
dung spätestens innerhalb von 
sieben Jahren vorzusehen hat.    

 
Und zum zweiten werden Kre-
ditaufnahmen, durch die die 
zum Jahresende 2007 beste-
hende Höhe der Verschuldung 
überschritten werden könnte, 
nur noch in zwei Fällen möglich 
sein: nämlich bei einem durch 
die amtliche Steuerschätzung 
prognostizierten Rückgang der 
Steuereinnahmen um mindes-
tens 1%, also z.B. bei einer gra-
vierenden Rezession, oder bei 
Naturkatastrophen und ver-
gleichbar schwerwiegenden Er-
eignissen. 
 
Auch hier aber gilt: Wir stehen  
noch nicht am Ende einer Ent-
wicklung, sondern befinden uns 
mitten drin in einem Prozess, 
den es konsequent weiterzufüh-
ren gilt. Die wichtigste künftige 
Maßnahme wird sein, die 
Grundzüge der Regelungen zur 
Begrenzung und zum Abbau der 
Verschuldung auch in der Ver-
fassung zu verankern. 
 
Wir setzen auf einen Erfolg der 
Föderalismuskommission II 
und streben auf dieser Basis 
eine verfassungsrechtliche Re-
gelung an. Aber wir wollen auch 
keinen Zweifel daran lassen, 
dass wir eine eigenständige 
baden-württembergische Rege-
lung zur Schuldenbegrenzung in 

der Landesverfassung wollen, 
falls die Föderalismuskommissi-
on II hier zu keinen oder nur 
unzureichenden Ergebnissen 
kommen sollte. 
 

*** 
 
Die FDP hat seit langem darauf 
gedrängt, für neu einzustellende 
Beamte einen Pensionsfonds 
zu bilden, um die Versäumnisse 
der 70er Jahre, die den Landes-
haushalt heute so hart treffen, 
nicht zu wiederholen. Denn die 
steigenden Pensionsleistungen 
sind im wesentlichen verursacht 
durch Stellenvermehrungen, die 
– schwerpunktmäßig bei den 
Lehrern und der Polizei – vor 
allem in den 70er Jahren statt-
gefunden haben.  

 
Es wäre nicht fair, die Belastung 
des Haushalts durch steigende 
Pensionsverpflichtungen – ver-
ursacht  ohne Zweifel zu alle-
rerst durch das Versäumnis der 
Politik, rechtzeitig Vorsorge zu 
treffen -  jetzt dadurch loswer-
den zu wollen, dass sie – wie es 
insbesondere die Grünen immer 
wieder vorschlagen - vor allem 
den Pensionären selbst auferlegt 
würden.  
 
Jetzt ist ein Durchbruch er-
reicht: Der Pensionsfonds wird 
mit einem Grundkapital von 500 
Millionen Euro ausgestattet; und 
vom 1.1.2009 an wird für jeden 
neu eingestellten Beamten ein 
Betrag von 6.000 € pro Jahr an 
den Fonds abgeführt. Das ist ein 
ganz wesentlicher Schritt, um 
Vorsorge für weiter steigende 
Pensionsleistungen zu treffen.  
 
Auch wenn die Regelungen im 
einzelnen noch nicht perfekt 
sind - der abzuführende Betrag 
ist noch zu niedrig angesetzt, 
um die Versorgungsausgaben 
als Teil der Personalkosten in 
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vollem Umfang transparent zu 
machen und genau der Periode 
zuzuordnen,  in der sie tatsäch-
lich verursacht und begründet 
worden sind – ist der Pensions-
fonds ein Schritt hin zu mehr 
Transparenz, zu größerer Haus-
haltswahrheit und Haushalts-
klarheit, und ein Beitrag zu einer 
nachhaltigen, generationenge-
rechten und zukunftsorientierten 
Haushaltspolitik.  
 

*** 
 
Im Rahmen einer Vereinbarung 
zwischen dem Land und den 
Kommunen, die auch ein Ein-
vernehmen über die Ausgestal-
tung des kommunalen Finanz-
ausgleichs bis zum Jahre 2010 
beinhaltete, war im Herbst 2006 
verabredet worden, das in der 
Landesverfassung bereits ent-
haltene Konnexitätsprinzip 
durch eine Änderung der Ver-
fassung und durch eine ergän-
zende gesetzliche Regelung zu 
präzisieren und zu erweitern. 

Ferner wurde vereinbart, die 
Rechte der Kommunen in einer 
von Land und Kommunen einge-
richteten „Gemeinsamen Fi-
nanzkommission“ und die Stel-
lung der kommunalen Landes-
verbände in Verfahren einer 
Kommune vor dem Staatsge-
richtshof zu stärken.  
 

Mit den jetzt fertig gestellten, in 
vollem Einvernehmen mit den 
kommunalen Landesverbänden 
entwickelten Gesetzentwürfen 
wird erreicht, dass auch 

• vom Land veranlasste nach-
trägliche Änderungen lan-
desrechtlich übertragener 
Aufgaben, 

• die Übertragung neuer vom 
Land bisher nicht wahrge-
nommener Aufgaben und 

• eigene Anforderungen des 
Landes an die Erfüllung be-
stehender Aufgaben 

in den Anwendungsbereich des 
Konnexitätsprinzips fallen und 
damit bei wesentlichen Mehr-
kosten zu einem finanziellen 
Ausgleich für die Kommunen 
führen. Dasselbe gilt wenn das 
Land freiwillige Aufgaben der 
Gemeinden in Pflichtaufgaben 
umwandelt. 
 
Die Verbesserung der Stellung 
der Kommunen im Bereich von 
Konnexität und Konsultation war 
nicht nur ein zentrales Anliegen 
der kommunalen Landesverbän-
de, sondern immer auch wichti-
ges Ziel der FDP. Die entspre-
chenden Formulierungen unse-
res Landtagswahlprogramms 
sind 1:1 umgesetzt. Es ist ge-
lungen, die Finanzbeziehungen 
von Land und Kommunen in 
wesentlichen Teilen auf eine 
neue, verbesserte Basis zu stel-
len. 
 
 

Verwaltungsreform 
 
Seit Sommer 2007 liegen die 
Berichte der 44 Stadt- und 
Landkreise zur Umsetzung der 
Verwaltungsstrukturreform vor. 
Sie belegen, dass die Eingliede-
rung staatlicher Behörden in die 
Landrats- und Bürgermeisteräm-
ter eine liberale Erfolgsgeschich-
te ist. Das sehen inzwischen 
auch Gewerkschaften und Per-
sonalvertretungen so.  
 
Wir haben endlich eine Verwal-
tung, die nach dem Grundsatz 
der Einräumigkeit aufgebaut ist, 
die noch bürger- und kunden-
näher geworden ist. Grundsätz-
liche strukturelle Änderungen 
sind nicht erforderlich, allenfalls 
ist aus unserer Sicht eine Fein-
justierung erforderlich.  
 

Wir werden solchen Feinjustie-
rungen in den Bereichen Forst, 
Schule, Flurneuordnung und 
Vermessung im Jahr 2008 vor-
nehmen.  
 
Die Landratsämter und Bürger-
meisterämter der Stadtkreise 
bleiben untere Forstbehörden. 
Wichtig ist uns, dass es beim 
Einheitsforstamt bleibt. Wir wol-
len auch, dass beim Holzverkauf 
mittelständische Betriebe nicht 
benachteiligt werden. Der 
Staatswald soll künftig in Form 
eines fiskalischen Landesbe-
triebs nach § 26 der Landes-
haushaltsordnung noch effekti-
ver bewirtschaftet werden. Dies 
geschieht innerhalb der beste-
henden Organisationsstruktur 
und ohne Änderungen beim 
Finanzausgleich. 
 
Uns hätte auch bei der Schul-
verwaltung eine Feinjustierung 
gereicht, aber hier haben die 
Landratsämter, die Probleme bei 
der Umsetzung der Reform hat-
ten, nur halbherzig und auch 
viel zu spät ihre Bereitschaft zu 
einer Kooperationslösung be-
kundet. Die Leidtragenden sind 
jetzt die Landkreise, in denen es 
sehr gut funktioniert hat.  
 
Klar muss jedoch sein, dass es 
nicht einfach nur eine Rückab-
wicklung gibt. Die gute Zusam-
menarbeit zwischen Schulver-
waltung, Jugendhilfe sowie So-
zial- und Gesundheitsämtern 
muss fortgesetzt werden. 
 
Die Schulverwaltung soll auf der 
unteren Ebene aus den Land-
ratsämtern herausgelöst und in 
16 bis 20 staatlichen Schuläm-
tern neu aufgestellt werden. Wir 
wollen, dass die Zahl und die 
Standorte der künftigen Schul-
verwaltungen im Benehmen mit 
den Kreisen festgesetzt werden, 
und wir wollen, dass bei einer 
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Neustrukturierung auch die 
mittlere Ebene nicht ganz aus-
geklammert wird. 
 
Es gehört zu den liberalen 
Grundüberzeugungen, dass 
größtmögliche Eigenständigkeit, 
eigenverantwortlich zu nutzen-
der pädagogischer Gestaltungs-
spielraum und Wettbewerb der 
Schulen untereinander Voraus-
setzungen für die weitere Stei-
gerung von Qualität und Leis-
tungsfähigkeit im Bildungsbe-
reich sind. 
 
Die Aufgaben der Flurbereini-
gung bleiben bei den Landrats-
ämtern. Ziel ist jedoch auch in 
diesem Bereich eine Bündelung 
von Wissen, von Know-how und 
Ressourcen. Deshalb sollen lan-
desweit 16 bis 20 gemeinsame 
Dienststellen auf der Basis von 
Kooperationsvereinbarungen 
geschaffen werden. Wir wollen 
darüber hinaus die Verlagerung 
von Aufgaben auf öffentlich 
bestellte Vermessungsingenieu-
re.  
 
Die Vermessungsaufgaben blei-
ben unverändert bei den Land-
ratsämtern. Sie sind auch künf-
tig zuständig.  
 
Auch bei der Versorgungsver-
waltung und der Gewerbeauf-
sicht wird es auf kommunaler 
Ebene keine strukturellen Ver-
änderungen geben. Allerdings 
regt das Land an, dass die zu-
ständigen Behörden Kooperatio-
nen vereinbaren, sodass vor 
allem die Erbringung der Effi-
zienzrendite erleichtert wird. 
 
 

Innere Sicherheit 
 
Die Polizei erhält auch zukünftig 
keine Gelegenheit, sich automa-
tisch auf private Kameras auf-
schalten zu können, wie dies 

vom Innenminister gefordert 
wurde. Eine flächendeckende 
Videoüberwachung wird es nicht 
geben. 
 
Die FDP/DVP-Fraktion bleibt bei 
ihrem „Nein“ zu Online-
Durchsuchungen. Wir sind be-
reit, den Sicherheitsorganen das 
zu geben, was sie zur Bekämp-
fung der Terrorgefahr brauchen 
und stimmen allen erforderli-
chen Maßnahmen zu, die not-
wendig sind und mit der Garan-
tie der Bürgerrechte im Einklang 
stehen. Bei der Online-
Durchsuchung ist das aber nicht 
der Fall; wir hatten die Verdäch-
tigen Terroristen im Sommer 
2007 von Anfang an unter Kon-
trolle – und zwar mit den be-
währten Fahndungsmethoden. 
Wir hatten Zugriff auf den E-
Mail-Verkehr, die Telefonverbin-
dungen, also ihre gesamte 
Kommunikation. Wir können 
Festplatten beschlagnahmen, 
um Straftaten jeglicher Art auf-
zuklären und verhindern. Die 
bestehenden Möglichkeiten bei 
der Bekämpfung des Terrors 
wirken also bereits effektiv. 
 
Bei einer Online-Durchsuchung 
lässt sich die Privatsphäre nicht 
vernünftig schützen und wird 
damit den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts nicht 
gerecht. Viel zu wenig beachtet 
ist auch die Tatsache, dass der 
Inhalt eines Computers online 
verändert wird; das beeinträch-
tigt die Beweistauglichkeit und –
verwertbarkeit von Online-
Erkenntnissen vor Gericht er-
heblich.  
 
Aus unserer Sicht wäre es sinn-
voller, wenn wir uns statt über 
Trojaner über den Stellenabbau 
bei der Landespolizei unterhiel-
ten. Mehr Beamte, die Augen 
und Ohren auch im Internet 
offen halten, nutzen viel mehr, 

als eine Technik, die jede Pri-
vatheit zunichte macht und 
dann auch noch am Ziel vorbei-
schießt. 
 
Uns fehlt an allen Ecken und 
Enden Personal. Erst recht fehlt 
uns dies bei der Aufklärung von 
Computerkriminalität. Auf eine 
Landtagsanfrage hin wissen wir, 
dass die zeitaufwändige Unter-
suchung von beschlagnahmten 
PCs (Bearbeitungsdauer von 
mehr als sechs Monaten) von 
135 erfassten Vorgängen in 
2005 auf 178 Vorgänge (+24 
%) im Jahr 2007 deutlich zuge-
nommen haben. Die Bearbei-
tungsdauer von sichergestellten 
bzw. beschlagnahmten digitalen 
Spurenträgern variiert zwischen 
2 und 14 Monaten. Hier wäre 
dringend mehr Personal erfor-
derlich.  
 
Statt überzogener und technisch 
nicht durchführbarer Aktionen 
setzen wir vielmehr darauf, der 
Polizei das zu geben, was sie 
wirklich braucht, um ihre Arbeit 
effektiv zu machen. So verbes-
sern wir den Maßnahmenkatalog 
im neuen baden-
württembergischen Polizeigesetz 
weiter. Beispielhaft seien ge-
nannt: 
 
• Künftig werden die Auskunfts-
pflichten der Bürger erweitert; 
sie müssen auch ohne Vorla-
dung neben Name, Vorname, 
Tag und Ort der Geburt, Wohn-
anschrift und Staatsangehörig-
keit zukünftig auch Angaben zur 
Sache machen, 
 
• die Videoüberwachung von 
größeren Veranstaltungen und 
Ansammlungen wird ermöglicht.  
 
• die Polizei kann satellitenge-
stützte Navigationssysteme 
(GPS)zur Positionsbestimmung 
einsetzen, 
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• der Einsatz von KFZ-Kenn-
zeichen-Lesesystemen ist nur im 
Zusammenhang mit einer kon-
kreten polizeilichen Fahndungs-
maßnahme zulässig; eine Dau-
erkontrolle, wie vom IM ge-
wünscht, wird es nicht geben, 
 
• die präventiv-polizeiliche Tele-
kommunikationsüberwachung 
wird strikt ausgeschlossen; die 
Erhebung von Telekommunika-
tionsverbindungsdaten wird 
aber unter engen Voraussetzun-
gen zugelassen (richterliche 
Anordnung, Unterrichtungs-
pflicht des Betroffenen, Infor-
mation des Landtags, Evaluie-
rung, Befristung bis 
31.12.2012), 
 
•  der Einsatz des IMSI-Catchers 
wird zugelassen, 
 
• Vermögen kann auch schon 
dann eingefroren werden, wenn 
es im Vorfeld des Eintritts einer 
konkreten Gefahr für terroristi-
sche oder extremistische Straf-
taten eingesetzt wird, 
 
• Daten können an Polizei-
dienststellen des Bundes und 
der Länder übermittelt werden, 
 
• die präventiv-polizeiliche 
Wohnraumüberwachung wird an 
die Anforderungen des Bundes-
verfassungsgerichts angepasst, 
 
• auf Initiative der FDP wurde 
der Platzverweis in Baden-
Württemberg eingeführt; nach 
dem langjährigen Erfolg, wird er 
nun endlich auch im Polizeige-
setz verankert. 
 
Wir haben eine neue Antiterror-
einheit „Zentrale Ermittlungs- 
und Fahndungsgruppe islamisti-
scher Terrorismus – ZEFIT“ 
beim Landeskriminalamt ge-
schaffen, damit wir schneller 

und spezialisierter mögliche 
Gefährdungssachverhalten auf-
spüren können. 
 
Wir haben einen zusätzlichen 
Observationstrupp beim Lan-
desamt für Verfassungsschutz 
geschaffen, um heimliche Aktivi-
täten von Gegnern unserer Ver-
fassung und Terroristen zu ent-
larven. Wir haben außerdem 
den Bereich Terrorismusabwehr 
im Landesamt mit 14 Stellen 
und Sachmitteln in Höhe von 
1,06 Millionen Euro verstärkt. 
Die neue Abteilung Islamismus 
mit ihren über 40 Mitarbeitern 
bündelt seit Anfang 2007 die 
einzigartigen, wissenschaftlichen 
und analytischen Kapazitäten 
der baden-württembergischen 
Verfassungsschützer.  
 
Baden-Württemberg ist zur Be-
kämpfung des Terrorismus gut 
aufgestellt. Unsere Maßnahmen 
richten sich nicht gegen friedli-
che und gesetzestreue hier le-
bende Muslime. Unsere Wach-
samkeit gilt vielmehr denen, die 
unter dem Deckmantel der Reli-
gion schwerste Straftaten pla-
nen. 
 
Die Kriminalität ist im Jahr 2006 
um 1,4 Prozent zurückgegan-
gen; damit ist Baden-
Württemberg auch weiterhin 
das sicherste Bundesland. Wir 
verfolgen eine Sicherheitspolitik 
in diesem Land, die ihre 
Hausaufgaben erfüllt hat und 
dafür sorgt, dass das Land auch 
weiterhin das sicherste in 
Deutschland ist. 
 

Justiz 
 
Baden-Württemberg belegt im 
Bundesvergleich schon seit Jah-
ren einen Spitzenplatz wenn 
es darum geht, innerhalb mög-
lichst kurzer Zeit zu verlässli-
chen und qualitativ hochwerti-

gen Entscheidungen zu gelan-
gen. So liegt die Justiz bei den 
für die Wirtschaft maßgeblichen 
Zivilverfahren mit einer durch-
schnittlichen Verfahrensdauer 
von 3,7 Monaten deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt von 
4,5 Monaten. Gleiches gilt bei 
den erstinstanzlichen Zivilver-
fahren vor dem Landgericht. Bei 
den für das Wirtschaftsleben 
besonders wichtigen Verfahren 
vor den Kammern für Handels-
sachen belegt Baden-
Württemberg mit einer durch-
schnittlichen Verfahrensdauer 
von 5,2 Monaten sogar bundes-
weit den ersten Platz. 
 
Baden-Württemberg hat als 
erstes Land die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts um-
gesetzt und den Jugendstraf-
vollzug auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Es geht uns 
darum, die Gemeinschaft dau-
erhaft vor Straftaten zu schüt-
zen, indem wir die jungen Ge-
fangenen möglichst gut zu ei-
nem Leben ohne Straftaten in 
sozialer Verantwortung erzie-
hen. Wir haben ein anspruchs-
volles Jugendstrafvollzug ge-
schaffen, ohne uns von etwai-
gem Anspruchsdenken der Ge-
fangenen treiben zu lassen. 
Fördern und Fordern sind dabei 
prägende Erziehungsziele. Wir 
versuchen den jungen Gefange-
nen gemeinsame Werte wie 
Mitmenschlichkeit, Rücksicht, 
Disziplin und Ordnung zu ver-
mitteln und sie bekommen in 
der Haft ein Recht auf Arbeit 
und Ausbildung. 
 
Das Jugendstrafvollzugsgesetz 
ist auch die Basis für das „Pro-
jekt Chance“, eine bundesweit 
einmalige Form von modernem 
Jugendstrafvollzug außerhalb 
von Gefängnismauern mit 
strengem Tagesablauf in Creg-
lingen und Leonberg. Beide Pro-
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jekte sind jetzt gesetzlich abge-
sichert und können daher dau-
erhaft im Haushalt abgesichert 
werden. 
 
Ebenfalls als erstes Bundesland 
hat Baden-Württemberg flä-
chendeckend den unbaren 
Zahlungsverkehr bei Gerich-
ten, Staatsanwaltschaften und 
Justizbehörden eingeführt. Bar-
geld wird dann nur noch in we-
nigen, besonders eiligen Aus-
nahmefällen, etwa im Strafbe-
reich oder in der Zwangsvoll-
streckung angenommen. 
 
Mit dem Haftplatzentwick-
lungsprogramm „Justizvoll-
zug 2015“ stellen wir die Wei-
chen für die Modernisierung des 
Justizvollzugs in Baden-
Württemberg. Wir können bis 
zum Jahr 2015 eine ausreichen-
de Zahl von Haftplätzen schaf-
fen, die den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen genügen. 
Das Bauprogramm hat ein Ge-
samtvolumen in Höhe von 285 
Mio. Euro. Es sieht Neubauten in 
Offenburg und in Rottweil, Er-
weiterungen an fünf Standorten, 
u.a. in den Justizvollzugsanstal-
ten Stuttgart-Stammheim, Ra-
vensburg und Mannheim, sowie 
die Schließung von 13 kleineren 
Anstalten vor. 
 
Durch das Projekt „Schwitzen 
statt Sitzen“ konnten wir in 
Baden-Württemberg im vergan-
genen Jahr 195.313 Hafttage 
einsparen. Umgerechnet 
bräuchten wir eine Vollzugsan-
stalt mit rund 535 Haftplätzen, 
wenn es dieses Programm nicht 
gäbe. So aber sparen wir pro 
vermiedenem Hafttag rund zehn 
Euro. Das sind 1,9 Millionen 
Euro pro Jahr. Seit Mitte 2007 
ist zudem für die künftige lan-
desweite Vermittlung der ge-
meinnützigen Arbeit das Netz-
werk Straffälligenhilfe in Baden-

Württemberg GbR verantwort-
lich. Spätestens ab dem 1. Ja-
nuar 2008 werden über die ört-
lichen Mitgliedsvereine des 
Netzwerks alle Fälle von ge-
meinnütziger Arbeit zur Abwen-
dung einer Ersatzfreiheitsstrafe 
sowie zur Erfüllung von Ar-
beitsauflagen, die als Bewäh-
rungs- oder Gnadenauflage an-
geordnet wurden, vermittelt. 
Das Aufgabenfeld umfasst ein 
Erstgespräch mit dem Proban-
den, eine Tilgungsberatung, die 
Vermittlung der Arbeitsstelle 
und auch die Überwachung der 
Arbeitsleistung. 
 
Seit dem 1. Januar 2007 ist ein 
freier Träger bundesweit erst-
malig und flächendeckend in 
ganz Baden-Württemberg für 
die Erfüllung der Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichts-
hilfe verantwortlich. Die Auf-
sicht verbleibt beim Justizminis-
terium. Durch die Übertragung 
wollen wir eine verbesserte Effi-
zienz und die Qualität der Be-
währungs- und Gerichtshilfe 
nachhaltig sichern. Das ist unser 
zentrales Anliegen. Mittelfristig 
suchen wir aber auch nach einer 
wirtschaftlichen Lösung für den 
Landeshaushalt.  
 
Wir haben das Handlungskon-
zept zur Bekämpfung der 
Zwangsheirat entschieden 
vorangetrieben. Was in man-
chen Familien mit Migrationshin-
tergrund als traditionelles und 
religiöses Instrument zur Festi-
gung familiärer Bindungen 
missverstanden wird, ist ein 
eklatanter Verstoß gegen die 
Menschenrechte, den wir nicht 
dulden können und wollen. Ziel 
unseres Maßnahmenkonzepts ist 
es, Migrantinnen davor besser 
zu schützen und sie durch ver-
stärkte Prävention und Aufklä-
rung über ihre grundlegenden 

Rechte besonders im häuslichen 
Umfeld zu informieren. 
 
Wir haben einen Pilotversuch 
für ein effizientes Forde-
rungsmanagements des Lan-
des initiiert. Bei der Landes-
oberkasse werden Jahr für Jahr 
Forderungen von bis zu zehn 
Millionen Euro wegen Unein-
bringlichkeit niedergeschlagen 
und anschließend nicht mehr 
weiterverfolgt. Deshalb wollen 
wir in einem Pilotversuch private 
Inkasso-Unternehmen einschal-
ten. Spezialisierte private Unter-
nehmen können den Forde-
rungseinzug möglicherweise 
effektiver, kostengünstiger und 
damit erfolgreicher gestalten. 
Wir versprechen uns dadurch 
auch zusätzliche Einnahmen. Ein 
befristeter Pilotversuch zur Be-
teiligung Privater beim Inkasso-
geschäft liegt daher im Interes-
se eines effizienten Forde-
rungsmanagements des Landes. 
Das Pilotprojekt soll niederge-
schlagene Justizforderungen 
(z.B. Kosten aus Straf- oder 
Zivilverfahren) und die Abwick-
lung der Prozesskostenhilfe um-
fassen. Es werden keine hoheit-
lichen Befugnisse auf Inkasso-
Unternehmen übertragen; auch 
eine Abtretung der Forderungen 
ist nicht beabsichtigt.  
 
Wir wollen durch die Reform 
des Gerichtsvollzieherwe-
sens die Aufgaben der Ge-
richtsvollzieher künftig auf Per-
sonen übertragen, die nicht Be-
rufsbeamte sind, aber mit den 
entsprechenden Hoheitsrechten 
beliehen werden und unterein-
ander in einem geordneten 
Wettbewerb stehen. Der Bun-
desrat hat der Initiative von 
Baden-Württemberg mit 2/3 
Mehrheit zugestimmt, so dass 
jetzt der Bund am Zug ist. Über 
das staatliche System des Ge-
richtsvollzieherwesens herrscht 
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Unzufriedenheit bei den Kun-
den; es fehlt ein gesunder 
Wettbewerb. Selbst durch die 
Aufstockung des Personals in 
Baden-Württemberg um 25 % 
in den vergangenen Jahren 
konnten die Probleme nicht ge-
löst werden. Die Effizienz der 
Zwangsvollstreckung ist mittel- 
und langfristig nur durch Leis-
tungsanreize für die Gerichts-
vollzieher zu steigern. 
 
Seit dem Jahreswechsel 
2006/2007 baut das Land an 
der teilprivatisiert betriebe-
nen JVA Offenburg; im De-
zember 2007 erfolgt die Verga-
beentscheidung des Betriebs. 
Die neue JVA Offenburg wird 
440 Haftplätzen im Regelvollzug 
und 60 Haftplätzen in einer so-
zialtherapeutischen Abteilung 
umfassen und im Jahr 2009 in 
Betrieb genommen werden. Für 
den Betrieb der JVA Offenburg 
ist eine Teilprivatisierung überall 
dort vorgesehen, wo sich die 
Aufgabenerledigung auf Tätig-
keiten beschränkt, denen kein 
Zwangs- oder Eingriffscharakter 
zukommt. Dazu zählen die Be-
schäftigung von rund 230 Ge-
fangenen, die Organisation und 
Durchführung aller Reinigungs-
arbeiten, der Bereich der Küche, 
Wäscherei und des Gefange-
neneinkaufs, die medizinische 
Versorgung ebenso wie der So-
zialdienst, der psychologische 
Dienst, Freizeitaktivitäten und 
Sport. Auch die Schule und die 
berufliche Ausbildung müssen 
ebenso wenig wie die Fahr-
dienste oder die Essensausgabe 
für die Gefangenen zwingend 
von Beamten durchgeführt wer-
den. Insgesamt soll der private 
Dienstleister etwa 40 % des 
gesamten Aufgabenvolumens 
der Vollzugsanstalt abdecken. 
Alle maßgeblichen Sicherheits-
aufgaben sowie die gesamte 
Organisationseinheit und die 

Leitung der Anstalt verbleiben in 
staatlicher Hand. 
 
 

Wirtschaft 
 
Nach dem Zuständigkeitswech-
sel der Wohnungsbaupolitik vom 
Innen- zum Wirtschaftsministe-
rium sowie des Übergangs der 
Gesetzgebungskompetenz im 
Rahmen der Föderalismusreform 
vom Bund auf die Länder wurde 
die Wohnraumförderung in 
Baden-Württemberg neu konzi-
piert. Zukünftig werden im Kin-
derland Baden-Württemberg 
Familien bei der Wohnraumför-
derung noch stärker berücksich-
tigt. Die bisher im Bundesgesetz 
festgelegten starren Einkom-
mensgrenzen werden zukünftig 
in den jährlichen Wohnraumför-
derungsprogrammen flexibel 
festgelegt. Mit steigender Kin-
derzahl steigen die Landeszu-
schüsse. Daneben wurde die 
energetische Qualität des Förde-
rungsobjekts zum Kriterium ge-
macht, damit die Wohnraumför-
derung zukünftig eine energie-
sparende Komponente erhält. 
Zukünftig können Fördermittel 
auch in die Verbesserung von 
Quartierstrukturen, z. B. für 
Quartiersmanager, für den Bau 
von Räumlichkeiten für Begeg-
nungsstätten oder für Sozialsta-
tionen investiert werden. Da-
durch werden völlig neue Kon-
zepte der Integrationspolitik 
möglich und der Verödung der 
Innenstädte kann wirksamer 
entgegengetreten werden.  
 
Die Fehlbelegungsabgabe 
haben wir zum 1. Januar 2008 
gestrichen.  Sie gefährdete 
zunehmend den Erhalt sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen. 
Überdies verursachte sie einen 
unverhältnismäßig hohen Ver-
waltungsaufwand. Ihre Akzep-
tanz in der Bevölkerung sank 

zunehmend, weil sich immer 
mehr Bürger unfair behandelt 
fühlten, da die Abgabe nur noch 
in wenigen Kommunen des Lan-
des überhaupt erhoben wurde 
(seit Januar 2007 noch in 43 
Gemeinden), so dass nur ein 
Bruchteil des Altbestandes an 
Sozialwohnungen überhaupt von 
der Fehlbelegungsabgabe er-
fasst werden.  
 
In den Koalitionsverhandlungen 
haben wir das Wirtschaftsminis-
terium zum Energieministeri-
um gemacht. Mit zahlreichen 
Initiativen wurde der weitere 
Ausbau der Bioenergie angesto-
ßen. Ein landesweiter Bioener-
giewettbewerb wurde auf 
Anregung der Landtagsfraktion 
ins Leben gerufen. Gefördert 
werden Investitionen zur Einfüh-
rung von innovativen Verfahren 
oder Anlagen, die gegenüber 
dem Stand der Technik die 
Einsatzmöglichkeiten und die 
effiziente Nutzung von Bioener-
gieträgern merklich verbessern. 
Außerhalb des Wettbewerbs 
werden besonders bedeutsa-
me Demonstrationsvorha-
ben sowie so genannte Leucht-
turmprojekte gefördert. Ein 
Sonderprogramm "Nach-
wachsende Rohstoffe und Bio-
energie - Zukunftsmotoren für 
den Ländlichen Raum" unter-
stützt die Forschung mit 3,2 
Millionen Euro. Um den Bau von 
Bioenergieanlagen zu unterstüt-
zen wurden Bürgschaftspro-
gramme eingerichtet. Ab 01. 
Juli 2007 übernimmt die Bürg-
schaftsbank Baden-Württem-
berg Bürgschaften bis 1 Million 
Euro, für Beträge darüber ist die 
L-Bank zuständig. Mit der Kam-
pagne „Energie - aber wie?“ 
unterstützt das Wirtschaftsmi-
nisterium die Qualifizierung der 
Fachleute und investiert in die 
breite Wissensvermittlung über 
den sinnvollen und nutzbringen-
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den Einsatz von erneuerbaren 
Energien. 
 
Mit dem Zukunftsprogramm 
Mittelstand haben wir eine 
Offensive für kleine und mittlere 
Unternehmen aus Industrie, 
Dienstleistungen, Handwerk, 
Handel und Freie Berufe gestar-
tet. Wir stärken die Leistungsfä-
higkeit des dualen Berufsbil-
dungssystems und werden wie 
bereits seit 2006 die Schaffung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze 
fördern. Wir bereiten den Ein-
stieg in die nachfrageorientierte 
Innovationspolitik für kleine und 
Kleistunternehmen vor, damit 
auch sie in den Genuss des In-
novationstransfers in die Wirt-
schaft entsprechend ihrer indivi-
duellen Bedürfnisse kommen. 
Mit Innovationsgutscheine ha-
ben wir ein innovatives und vor 
allem bürokratiearmes Modell 
gefunden, das inzwischen von 
anderen Bundesländern wie 
Bayern und Nordrhein-
Westfalen aufgegriffen wurde. 
Bereits seit Jahresbeginn 2007 
haben wir nachfrageorientierte 
Komponenten in die Förderung 
baden-württembergischer For-
schungsinstitute eingeführt. 
 
Seit September 2007 läuft in 
Baden-Württemberg ein innova-
tives Modellprojekt zur Vermei-
dung von unnötiger Bürokratie 
zunächst in einer 6-monatigen 
Testphase. Entwürfe von neuen 
Gesetzen und Verordnungen 
werden nun von den Wirt-
schaftsorganisationen gezielt 
auf ihre KMU-Tauglichkeit über-
prüft ( KMU = kleine und mittle-
re Unternehmen). Bei zu erwar-
tenden Bürokratiebelastungen 
wird „KMU-Alarm“ ausgelöst 
und das Wirtschaftsministerium 
zusätzlich gezielt in das Anhö-
rungsverfahren einbezogen. So 
wird Bürokratie vermieden, be-
vor sie überhaupt entsteht.  

 
Für das Jahr 2007 wurde die 
beste Lehrstellenbilanz seit 
16 Jahren in Baden-
Württemberg vorgestellt. Die 
Arbeitsagenturen rechnen für 
Baden-Württemberg mit 79 000 
abgeschlossenen Ausbildungs-
verträgen, 5000 oder 6,5 Pro-
zent mehr als 2006. Die gute 
Konjunktur und das erneuerte 
„Bündnisses zur Stärkung der 
beruflichen Ausbildung in Ba-
den-Württemberg 2007 - 2010“ 
sorgen für diese erfreuliche 
Entwicklung. Auch zukünftig 
kämpfen wir um jeden Ausbil-
dungsplatz. Ab 2007 können 
Lehrstellenwerber, die in Betrie-
ben zusätzliche Lehrstellen ak-
quirieren, vom Wirtschaftsminis-
terium mit bis zu 75 Prozent 
gefördert werden. Lehrstellen-
werber mit Migrationshin-
tergrund, die gezielt in von 
Migranten geführten Unterneh-
men werben, können einen er-
höhten Zuschuss erhalten. Hin-
tergrund dafür ist, dass von 
Migranten geführte Unterneh-
men bisher unterdurchschnitt-
lich ausbilden. 
 
Unabhängige Untersuchungen 
bestätigen uns, dass Baden-
Württemberg die innovativste 
Region in ganz Europa ist; 
3,9% des Bruttoinlandsprodukts 
werden (von privater und öf-
fentlicher Seite) für Forschung 
und Entwicklung aufgewendet. 
 
Dazu passt, dass IFEX, der Initi-
ative für Existenzgründungen 
und Unternehmensnachfolge 
des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg, von der 
EU 2006 der European Enter-
prise Award verliehen wurde. 
Die ifex erhielt den ersten Preis 
in der Kategorie für den unter-
nehmerischen Wegbereiter. Mit 
ihm werden Aktionen anerkannt, 
die eine unternehmerische 

Kultur und Denkweise fördern 
und die Bedeutung der Unter-
nehmensförderung im Bewusst-
sein der Gesellschaft steigern.  
 
Und dazu passt, dass Baden-
Württemberg in den Arbeits-
markt- und Beschäftigungssta-
tistiken im Ländervergleich stets 
Bestwerte erreicht. Stand No-
vember 2007 ist die Arbeitslo-
senquote auf 4,3% gesunken.  
 
Wir haben die werktäglichen 
Ladenschlusszeiten vollstän-
dig aufgehoben. Die Ladenöff-
nungszeiten an Werktagen kön-
nen damit völlig eigenverant-
wortlich von den Ladeninhabern 
festgelegt werden. Mit dem Ge-
setz über die Ladenöffnung ha-
ben wir dem Einzelhandel die 
erforderliche Flexibilität ermög-
licht und für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
weiter erhöht. Wir haben durch-
gesetzt, dass den Kommunen 
weiterhin die Option auf drei 
verkaufsoffene Sonn- und Feier-
tage bleibt – ohne bürokratische 
Genehmigungspraxis.  
 
Gegen Widerstände aus der 
CDU konnten wir durchsetzen, 
dass nächstes Jahr die allge-
meine Sperrzeit für die Gast-
ronomie weiter verkürzt wird. 
Unter der Woche sollen künftig 
eine Sperrzeit zwischen 3 und 6 
Uhr gelten (bisher: 2 bis 6 Uhr, 
in Kurorten wie bisher eine 
Stunde länger). Am Wochenen-
de – also in den Nächten von 
Freitag auf Samstag sowie von 
Samstag auf Sonntag, soll es 
nur noch eine „Putzstunde“ zwi-
schen 5 und 6 Uhr geben. Damit 
nähert sich Baden- Württem-
berg den Sperrzeit-Regelungen 
in den meisten anderen Bundes-
ländern an.    
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Am 19. Oktober 2007 wurde die 
neue Landesmesse Stuttgart 
feierlich durch Bundespräsident 
Köhler eröffnet. Baden-Würt-
temberg hat nun einen Messe-
platz, der mit den anderen gro-
ßen Messen Europas in Konkur-
renz treten kann. Durch das 
funktional und technisch hoch-
moderne Messegelände mit sei-
ner optimalen verkehrlichen 
Anbindung kann Baden-Würt-
temberg auch zukünftig als 
Messestandort bestehen. Für die 
baden-württembergische Wirt-
schaft haben wir eines der att-
raktivsten Schaufenster 
Deutschlands geschaffen.  
 
Baden-Württemberg ist am 
stärksten von allen deutschen 
Bundesländern vom Fachkräf-
temangel betroffen. Deshalb 
haben wir eine Initiative zur 
nachhaltigen Sicherung des 
Fachkräfteangebots für die 
baden-württembergische Wirt-
schaft gestartet. Ziele dieser 
Initiative sind: die Erleichterung 
der Beschäftigung für ausländi-
sche Absolventen deutscher 
Hochschulen; die Erleichterung 
der Zuwanderung von hoch 
qualifizierten Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen aus 
dem Ausland; eine höhere Er-
werbsbeteiligung Älterer und 
von Frauen; eine Erhöhung der 
Leistungsanreize für Fachkräfte; 
eine verstärkte Qualifizierung. 
Die notwendigen zusätzlichen 
Mittel hierfür konnten wir im 
Nachtragshaushalt 2007/2008 
sicherstellen. 
 
Wir arbeiten an der Novellierung 
der Landesbauordnung. Das 
neue Gesetz soll Anfang 2008 
ins Parlamentarische Verfahren 
eingebracht werden. Zielsetzung 
ist der dringend erforderliche 
Abbau staatlicher Regulierun-
gen. Die Novellierung des Archi-

tektengesetz und des Ingeni-
eurgesetz wird vorbereitet.   
 
Mit seinen Programmen der 
städtebaulichen Erneuerung 
hat das Wirtschaftsministerium 
auch im Jahr 2007 eine Vielzahl 
von Städten und Gemeinden in 
Baden-Württemberg gefördert. 
Ziel der Programme ist u. a. die 
Revitalisierung der Innenstädte, 
die Stärkung der kommunalen 
Individualität, die Sicherung des 
Wohnungsbestandes sowie die 
Neustrukturierung, Umnutzung 
und Aufbereitung von Brachflä-
chen – zum Beispiel Industrie- 
und Gewerbebrachen. 
 

Europa 
 
Auf Betreiben der FDP/DVP-
Landtagsfraktion wurde zu Be-
ginn dieser Legislatur ein Euro-
pa-Ausschuss im Landtag Ba-
den-Württemberg eingesetzt. 
Der Ausschuss hat die wichtige 
Aufgabe, landesrechtlich rele-
vante Gesetzgebungsvorhaben 
auf europäischer Ebene mög-
lichst frühzeitig zu beobachten 
und zu begleiten, um rechtzeitig 
nicht nur reagieren, sondern 
auch agieren zu können. Mit der 
Verankerung des Frühwarnme-
chanismusses im Europäischen 
Grundlagenvertrag obliegt dem 
Europa-Ausschuss darüber hin-
aus die rechtzeitige Anzeige von 
Verletzungen des Subsidiaritäts-
prinzips, um das entsprechende 
Verfahren auf nationaler und 
europäischer Ebene anzustoßen. 
Neben diesen institutionellen 
Funktionen trägt der Europa-
Ausschuss aber auch maßgeb-
lich dazu bei, die Bevölkerung 
für das Thema „Europa“ zu sen-
sibilisieren und über konkrete 
Sachthemen das Interesse an 
diesem Politikbereich zu we-
cken. Auf unsere Anregung hin 
tagt der Ausschuss in wesentli-
chen Teilen öffentlich, sodass 

die Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit haben, sich selbst 
davon zu überzeugen, dass Eu-
ropapolitik nicht nur im fernen 
Brüssel gemacht wird.  
 
Die FDP/DVP-Landtagsfraktion 
hat im Jahr 2007 mit vielen Ini-
tiativen die Landesregierung auf 
brandaktuelle Probleme hinge-
wiesen und gleichzeitig den 
Bürgerinnen und Bürgern die 
kaum zu überschätzende Bedeu-
tung der Europäischen Union 
deutlich gemacht.  
 
Sehr frühzeitig ist es uns durch 
eine Initiative gelungen, die 
Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit auf die Pläne der Europäi-
schen Kommission zur Minde-
rung des CO2-Ausstoßes von 
Kraftfahrzeugen zu lenken. 
Nicht zuletzt dem großen Inte-
resse der Öffentlichkeit an die-
sem Thema ist es zu verdanken, 
dass die Kommission bei der 
Verhandlung der Obergrenzen 
des CO2-Ausstoßes schließlich in 
eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvollere Lösung als die an-
fangs intendierte einlenken 
musste. 
 
Auch mit Anzeigen von Verstö-
ßen gegen das Subsidiaritäts-
prinzip machen wir immer wie-
der deutlich, dass die Europäi-
sche Kommission nicht alles 
sinnvoll alles regeln kann und 
soll. Mit unserer Initiative 
betreffend die Anwendung des 
europäischen Vergaberechts auf 
die interkommunale Zusam-
menarbeit haben wir uns gegen 
die Einmischung der Europäi-
schen Union in ureigene kom-
munale Angelegenheiten ge-
wandt und damit die Bedeutung 
der Kommunen auf europäi-
scher Ebene hervorgehoben und 
gestärkt.  
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Gegen die übereifrige Einmi-
schung der europäischen Ebene 
in nationale Belange ist auch 
unsere Initiative zum „Europäi-
schen Arbeitsrecht“ gerichtet. 
Die EU-Kommission plante die 
Aufoktroyierung von europäi-
schen Regelungen zum Arbeits-
recht, indem dieses EU-weit 
vereinheitlicht und den Unter-
nehmen damit ein erheblicher 
Teil ihrer Flexibilität bei der 
Wahl der Arbeitsverhältnisse 
genommen werden sollte. Nie 
zuvor war die Beteiligung von 
betroffenen Interessenverbän-
den an einem Konsultationspro-
zess höher; und nicht zuletzt 
dieser Art der „Mitbestimmung“ 
durch die potentiell Betroffenen 
ist es zu verdanken, dass die 
Kommission in ihrer Mitteilung 
vom Oktober 2007 zu dem wei-
sen Schluss kommt, dass zu-
nächst die nationalen Instru-
mentarien auszuschöpfen sind, 
bevor die EU neue Regelungen 
zum Arbeitsrecht schaffen sollte.  
 
Ein ähnlicher Erfolg durch die 
hohe Resonanz aus den betrof-
fenen Kreisen ist bei den Bera-
tungen zur Weinmarktordnung 
zu verbuchen. Auch hier haben 
wir sehr frühzeitig durch einen 
von uns initiierten Kongress zu 
den Plänen der Europäischen 
Kommission auf die Problematik 
aufmerksam gemacht, was auf 
überwältigenden Widerhall bei 
der Winzern stieß. Auch hier ist 
es der vehementen Artikulation 
des Protestes aus der Bevölke-
rung zu verdanken, dass wider-
sinnige Regelungen nicht zur 
Umsetzung gelangen. Mehr 
Transparenz und Beteiligungs-
möglichkeiten auf europäischer 
Ebene führen also nicht nur zu 
sinnvolleren Entscheidungen, 
sondern erhöhen auch die Ak-
zeptanz der Entscheidungen aus 
Brüssel.  
 

Mehr Transparenz fordern wir 
auch auf dem Gebiet der För-
derpolitik. Nach unserer Ansicht 
sollen die Empfänger von EU-
Fördermitteln in einem Ver-
zeichnis veröffentlicht werden. 
Datenschutzrechtlichen Beden-
ken kann zum einen durch eine 
Beschränkung der preisgegebe-
nen Information auf die wesent-
lichen Eckdaten begegnet und 
zum anderen entgegengehalten 
werden, dass das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an der 
Kenntnis, was mit den Förder-
mitteln der EU geschieht, höher 
wiegt als das Interesse der 
Empfänger von solchen Geldern 
an der Verschleierung dieser 
Tatsache. Der Koalitionspartner 
zeigt sich hier leider bewusster 
im Umgang mit dem Daten-
schutz als in anderen, weitaus 
sensibleren Bereichen.  
 
Mehr Transparenz im Hinblick 
auf den Rückfluss von EU-
Fördergeldern nach Baden-
Württemberg haben wir auch 
durch hartnäckige Nachfragen 
bei der Landesregierung in Be-
zug auf den Stand des Geneh-
migungsverfahrens von EFRE- 
und ESF-Mitteln hergestellt. 
Sowohl das Landwirtschafts- als 
auch das Sozialministerium er-
füllten bei der Aufstellung des 
Operationellen Programms nicht 
die Vorgaben der EU und droh-
ten auf diese Weise die Rück-
flüsse nach Baden-Württemberg 
„zu verschenken“.  
 
Gegenstand weiterer Initiativen 
waren ferner die Auswirkungen 
der Einrichtung von EUROPOL 
auf die baden-württembergische 
Polizei und Bevölkerung, sowie 
die transnationale Vernetzung 
von Universitäten und Industrie 
bzw. Wirtschaftsunternehmen, 
um den Wissenstransfer zwi-
schen diesen Einrichtungen 

wettbewerbsfördernd nutzen zu 
können.  
 
Daneben setzen wir uns beson-
ders für die stetige Verbesse-
rung der Beziehungen zu unse-
rem Nachbarland Frankreich 
durch solche Initiativen ein, die 
die Grenzgängerproblematik 
ansprechen sowie auf die Inten-
sivierung des kulturellen Aus-
tausches, insbesondere auch 
durch die Stärkung der deut-
schen Sprache hinwirken.  
 
 

Bildungspolitik 
 
Die hohe Priorität, die der Bil-
dungspolitik unter allen landes-
politischen Handlungsfeldern 
zukommt, wird auch im jüngst 
verabschiedeten Nachtrags-
haushalt deutlich: Im Etat des 
Kultusministeriums stehen für 
das Jahr 2008 zusätzlich 48 Mio. 
€ zur Verfügung. 
 
Hiermit können unter anderem 
521 Lehrerstellen, deren Be-
setzung vor dem Hintergrund 
sinkender Schülerzahlen als Bei-
trag zur Haushaltskonsolidie-
rung gesperrt worden war, wie-
der entsperrt werden; diese 
Stellen stehen mithin der Unter-
richtsversorgung zusätzlich wie-
der zur Verfügung. Zur Verbes-
serung der Unterrichtsver-
sorgung konnte endlich auch 
erreicht werden, dass im Lauf 
des Schuljahrs eintretende Aus-
fälle wegen Mutterschutz und 
Elternzeit, Dienstunfähigkeit und 
ähnlichen Gründen durch unmit-
telbare Neueinstellungen aufge-
fangen werden. Die Mittel des 
Kultusetats, die aus den ge-
nannten Gründen vorüberge-
hend nicht benötigt werden, 
fließen also nicht mehr wie bis-
her teilweise dem Gesamthaus-
halt des Landes zu, sondern 
stehen in voller Höhe zur konti-
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nuierlichen Gewährleistung der 
Unterrichtsversorgung in den 
betreffenden Schulen zur Verfü-
gung.  
 
Die FDP konnte mit dem Nach-
tragshaushalt 2007/08 ferner 
einen weiteren wichtigen Schritt 
zur Verbesserung der Förderung 
der Schulen in freier Träger-
schaft durchsetzen. Im Jahr 
2008 werden die Mittel für die 
Privatschulförderung um 1,4 
Mio. € erhöht, ab dem Jahr 
2009 um 4,2 Mio.€. Ab dem 
Schuljahr 2008/09 kann so der 
Kostendeckungsgrad für alle 
Schularten – allgemeinbildende 
und berufliche – auf mindestens 
70 % (berechnet nach dem sog. 
Bruttokostenmodell) angehoben 
werden. Nach der Verankerung 
des gemeinsam mit den Freien 
Schulen erarbeiteten Bruttokos-
tenmodells im Privatschulgesetz, 
die wir zu Beginn des Jahres 
2006 erreichen konnten, ist dies 
die erste Stufe der generellen 
Anhebung des Kostendeckungs-
grades auf 80 %. Die FDP hatte 
darauf bestanden, diese Anhe-
bung in den Koalitionsvertrag 
aufzunehmen. Die Koalitions-
fraktionen haben gemeinsam 
das Festhalten am 80 %-Ziel 
unterstrichen. 
 
Unabhängig hiervon hat unsere 
Fraktion im Bereich der frei ge-
tragenen Schulen einen Be-
schluss des Landtags zur Siche-
rung der Förderung von Schul-
kindergärten in freier Trä-
gerschaft, in denen körperlich 
oder geistig behinderte Kinder 
betreut werden, herbeigeführt. 
dass der Schlüssel für besseren 
Erfolg in Schule und Beruf die 
frühe, bereits vor der Schule 
einsetzende Förderung ist. 
 
Der Schlüssel für besseren Er-
folg in Schule und Beruf ist die 
frühe, bereits vor der Schule 

einsetzende Förderung. Mit ei-
ner Vielzahl von Maßnahmen 
hat Baden-Württemberg den 
Ausbau dieser frühen Förde-
rung eingeleitet und bereits 
erheblich vorangebracht. Erste 
Voraussetzung solcher Förde-
rung ist die möglichst frühzeitige 
Feststellung, ob beim einzelnen 
Kind ein entsprechender Bedarf 
besteht. Es war die FDP, die mit 
besonderem Nachdruck darauf 
gedrängt hat, ein Verfahren zur 
Feststellung eines Förderbedarfs 
vor allem im sprachlichen, aber 
etwa auch im motorischen Be-
reich flächendeckend einzufüh-
ren. Dies wird künftig im Rah-
men der gerade unter diesem 
Aspekt neu konzipierten Ein-
schulungsuntersuchung gesche-
hen, und zwar 24 bis mindes-
tens 15 Monate vor der Einschu-
lung. Die dabei getroffenen 
Feststellungen liefern gemein-
sam mit der Dokumentation der 
Entwicklungsschritte des jewei-
ligen Kindes, die seit der Einfüh-
rung des Orientierungsplans für 
den Kindergarten von den Er-
zieherinnen und Erziehern zu 
erstellen ist, die Entscheidungs-
grundlage für Fördermaßnah-
men in Kindergarten und 
Grundschule. 
 
Die Sprachstandsdiagnose ist im 
übrigen bereits Bestandteil des 
im September 2006 gestarteten 
Projekts „Schulreifes Kind“, 
an dem seit dem Beginn des 
Schul- bzw. Kindergartenjahrs 
2007/08 insgesamt 592 Kinder-
gärten und 265 Grundschulen 
an 245 Standorten beteiligt sind. 
 
Bessere Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler ist auch 
zentrales Motiv des Ausbau-
programms für Ganztags-
schulen. Mit diesem Programm 
sollen bis zum Jahr 2014 ca. 40 
% der öffentlichen allgemeinbil-
denden Schulen zu Ganztags-

schulen werden (in gebunde-
ner/teilgebundener Form oder in 
Form eines offenen Angebots). 
Zur Schaffung der erforderlichen 
räumlichen Voraussetzungen 
wurde mit den Kommunen ein 
gemeinsames Investitionspro-
gramm in der Gesamthöhe von 
rund 1 Milliarde € vereinbart. Im 
Jahr 2007 konnten alle ent-
scheidungsreifen Anträge be-
rücksichtigt und 44 Baumaß-
nahmen mit insgesamt 10,3 
Mio. € bezuschusst werden. 
 
Bestandteil des Ganztagsschul-
programms sind auf der ande-
ren Seite die Bereitstellung zu-
sätzlicher Lehrerdeputate sowie 
für die Ganztagsschulen des 
(neuen) offenen Typs die Einbe-
ziehung qualifizierter Ehrenamt-
licher. Das zunächst an rund 
250 Modellschulen angelaufene 
Jugendbegleiter-Programm 
wurde im Jahr 2007 auf 520 
Schulen ausgeweitet mit derzeit 
mehr als 3.800 ehrenamtlichen 
Jugendbegleiterinnen und Ju-
gendbegleitern aus Vereinen 
und Verbänden, Wirtschaftsun-
ternehmen sowie anderen – 
zum Beispiel kirchlichen – Insti-
tutionen. Im Februar 2008 wer-
den weitere Schulen in dieses 
Programm einbezogen. 
 
Eine der wichtigsten „Baustel-
len“ ist auch und gerade für die 
FDP die Hauptschule. Die Situ-
ation der Hauptschule in Ba-
den-Württemberg ist mit derje-
nigen in vielen anderen Bundes-
ländern (noch) nicht vergleich-
bar. Vor allem außerhalb der 
großen Städte ist sie leistungs-
fähig und bietet neben der An-
schlussmöglichkeit nach „oben„ 
(mittlerer Abschluss) noch im-
mer einem großen Teil ihrer 
Absolventen auch unmittelbar 
gute Chancen auf dem Arbeits-
markt. Die FDP verschließt sich 
auch strukturellen Veränderun-
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gen nicht grundsätzlich, sieht 
aber in einem von oben verord-
neten Ende dieser Schulart nicht 
die Lösung der Probleme der 
Hauptschule und vor allem ihrer 
Schülerinnen und Schüler. Vor 
dem Hintergrund der seit lan-
gem absehbaren Schülerzahlen-
entwicklung, die vor allem die 
bereits jetzt kleinen Hauptschul-
standorte gefährdet, hat die 
FDP-Fraktion ein Bündel von 
Maßnahmen zur Sicherung und 
Stärkung der Hauptschule vor-
geschlagen. Hierzu gehören die 
Öffnung für eine verstärkte Ko-
operation mit der Realschule bis 
hin zu gemeinsamem Unterricht 
insbesondere in den Klassen 5 
und 6, die Verstärkung von 
Hauptschul-Kooperationen so-
wie des Einsatzes von jahr-
gangsübergreifendem Unterricht 
und Kombinationsklassen mit 
der Grundschule sowie zum Bei-
spiel auch die Ermöglichung 
eines späteren Übergangs von 
der Grundschule auf weiterführe 
Schulen, wo immer sich dies vor 
Ort anbietet. Unabdingbar sind 
uns die Aufhebung der Haupt-
schulbezirke sowie nicht zuletzt 
eine Optimierung der Haupt-
schulstandorte; dabei sollen 
Zusammenlegungen durch 
grundsätzlichen Erhalt der per-
sonellen Ressourcen unterstützt 
und gefördert werden. 
 
Die Landesregierung hat sich im 
März 2007 mit den kommunalen 
Landesverbänden auf gemein-
same Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung der Hauptschul-
struktur unter Einschluss des 
Themas Standortoptimierung 
geeinigt. Im Juni 2007 hat sie 
ein „Gesamtpaket“ zur Stärkung 
der Hauptschule beschlossen 
und hierfür Mittel in Höhe von 
jährlich 26 Mio. € vorgesehen. 
In beiden Entschließungen ist 
eine Vielzahl der von uns vorge-

schlagenen Maßnahmen enthal-
ten.  
Wir setzen darauf, dass sich aus 
einer Vielzahl von Reforman-  
sätzen vor Ort eine grundlegen-
de Veränderung unserer Schul-
landschaft entwickeln wird.  
 
 

Hochschulpolitik 
 
Die baden-württembergischen 
Universitäten haben im Exzel-
lenz-Wettbewerb des Bundes 
und der Länder hervorragend 
abgeschnitten. Das bestätigt die 
herausragende Qualität der dort 
geleisteten Arbeit. Besonders 
augenfällig dokumentiert es 
aber auch Richtigkeit und Erfolg 
einer kontinuierlichen, zukunft-
weisenden Hochschulpolitik, 
welche die FDP nun bereits in 
der dritten Legislaturperiode 
maßgeblich mitbestimmt. 
 
Mit den Universitäten Freiburg, 
Heidelberg und Konstanz sowie 
der bereits in der 1. Wettbe-
werbsrunde erfolgreichen Uni-
versität Karlsruhe stellt Baden-
Württemberg vier von bundes-
weit neun Spitzenuniversitäten. 
Und mehr noch: Von den neun 
Universitäten des Landes wer-
den insgesamt acht in mindes-
tens einer der drei Förderlinien 
der Exzellenzinitiative (Zu-
kunftskonzepte, Graduierten-
schulen, Exzellenz-Cluster) ge-
fördert. Von den insgesamt rund 
1,9 Milliarden € der Exzellenzini-
tiative erhalten die baden-
württembergischen Universitä-
ten 621 Mio. € (mithin ca. 37 
%); der hiervon auf das Land 
selbst entfallende Anteil von 
einem Viertel ist gesichert. 
 
Kein anderes Bundesland weist 
eine vergleichbare „Breite in 
der Exzellenz“ auf. Uns ist es 
wichtig, diese Stärke weiter 
auszubauen, also auch diejeni-

gen Hochschulen verstärkt zu 
fördern, deren Erwartungen sich 
im Exzellenz-Wettbewerb nicht 
bzw. nicht voll erfüllt haben 
oder die daran als nichtuniversi-
täre Hochschule nicht beteiligt 
waren.  
 
Daher haben wir zum Beispiel 
besonders darauf geachtet, dass 
Mittel für den Hochschulbau 
nicht nur für Maßnahmen im 
Rahmen der Exzellenz-Initiative 
zur Verfügung gestellt werden. 
Durch die Föderalismusreform 
sind seit 1.1.2007 für den all-
gemeinen Hochschulbau die 
Länder allein zuständig. Die 
damit gewonnene größere Fle-
xibilität und Eigenverantwortung 
nutzen wir dazu, zusätzliche 
Investitionsmittel in Höhe von 
200 Mio. € (davon 60 Mio. be-
reits im Nachtragshaushalt 
2007/08) für den hohen Sanie-
rungs- und Modernisierungsbe-
darf vieler Hochschulgebäude 
bereitzustellen.  
 
Der angesprochene – von der 
FDP seit langem geforderte – 
Übergang von der früheren Ge-
meinschaftsaufgabe Hochschul-
bau zur jetzigen Hochschulbau-
finanzierung mit Bundesbeteili-
gung nur noch an überregional 
bedeutsamen Forschungsbauten 
an Hochschulen wurde vom 
Land reibungslos und erfolgreich 
vollzogen. Zusammen mit den 
Mitteln für laufende Altvorhaben 
erwartet Baden-Württemberg 
für 2007 und 2008 Bundeszu-
weisungen von insgesamt ca. 
265 Mio. €. In den beiden ers-
ten Runden zur Förderung von 
Forschungsbauten gemäß neu-
em Finanzierungssystem war 
das Land mit drei geförderten 
Vorhaben mit einem Gesamtvo-
lumen von knapp 50 Mio. € sehr 
erfolgreich (Platz 2 nach Bay-
ern). 
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Auf den beginnenden rapiden 
Anstieg der Zahl der Studienbe-
rechtigten – mit einer Spitze 
durch den „doppelten Abiturien-
tenjahrgang“ im Jahr 2012 – 
haben wir uns mit dem „Mas-
terplan 2012“ rechtzeitig (und 
weit vor allen anderen Bundes-
ländern) eingestellt. Bis zum 
Jahr 2012 wollen wir 16.000 
zusätzliche Studienanfän-
gerplätze schaffen und damit 
auch dem wachsenden Bedarf 
an Hochschulabsolventen auf 
dem Arbeitsmarkt entsprechen. 
Die neuen Angebote wurden 
daher in enger Abstimmung 
zwischen Hochschulen und Wirt-
schaft entwickelt.  
 
Mit über 3.000 neuen Studien-
anfängerplätzen ist das Pro-
gramm zum Wintersemester 
2007/08 gestartet. Bei den Uni-
versitäten liegt der Schwerpunkt 
im Bereich der Natur- und Inge-
nieurwissenschaften (mehr als 
50 % der neuen Anfängerplät-
ze); zusätzliche neue Angebote 
finden sich aber auch in den 
Wirtschaftswissenschaften (ca. 
20 %) und in den Geisteswis-
senschaften. Die Fachhochschu-
len und Berufsakademien kon-
zentrieren sich auf die Ingeni-
eur- und Wirtschaftswissen-
schaften. Die Pädagogischen 
Hochschulen haben – Forderun-
gen entsprechend, die die FDP 
bereits für den Koalitionsvertrag 
durchgesetzt hatte – einen neu-
en Schwerpunkt im Bereich der 
frühkindlichen Pädagogik. 
 
Für die 1. Tranche des Pro-
gramms Hochschule 2012 wur-
den Mittel in Höhe von 20 Mio. € 
(2007) bzw. 40 Mio. € (2008) 
bereitgestellt; bis zum Jahr 2012 
sollen die jährlichen Mittel auf 
150 Mio. € anwachsen. Dieses 
Ausbauprogramm ist deutlich 
besser ausgestattet als ver-
gleichbare Programme anderer 

Bundesländer. Zugleich decken 
wir damit den von Baden-
Württemberg zu erbringenden 
(überproportionalen) Anteil ge-
mäß der Bund-Länder-Ver-
einbarung des Hochschul-
pakts 2020 ab, aus dem unser 
Land in den kommenden beiden 
Jahren Bundesmittel in Höhe 
von 18 Mio. € erwartet. Diese 
Mittel werden den Hochschulen 
zusätzlich zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Die Qualität der baden-
württembergischen Hochschulen 
und Berufsakademien ist nicht 
zuletzt der finanziellen Pla-
nungssicherheit zu verdan-
ken, die ihnen im Rahmen des 
seinerzeitigen Solidarpakts ge-
währt wurde. Mit dem im März 
2007 mit den Hochschulen und 
Berufsakademien geschlossenen 
Solidarpakt II haben wir da-
her dieses bewährte Instrument 
erneut eingesetzt. Auf Basis der 
Haushaltsansätze 2007 gewährt 
es Planungssicherheit bis zum 
Jahr 2014. In diesem Zeitraum 
werden keine Kürzungen, Stel-
leneinsparungen und sonstige 
Haushaltssperren (einschließlich 
Stellenbesetzungssperren) er-
folgen; den Hochschulen und 
Berufsakademien ist (erneut) 
zugesichert, dass ihnen die ver-
einnahmten Studiengebühren 
ohne Absenkung der staatlichen 
Finanzierung zweckgebunden 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
in Studium und Lehre zur Verfü-
gung stehen. Die sozialverträg-
lich ausgestalteten Studienge-
bühren bedeuten gegenwärtig 
rund 90 Mio. € zusätzlich zur 
Verbesserung der Lehre; die 
Gebühreneinnahmen kommen 
damit den Studierenden selbst 
zugute. 
 
Wesentlicher Bestandteil des 
Solidarpakts II ist die Einrich-
tung eines Innovations- und 

Qualitätsfonds, aus dem ab 
dem Jahr 2011 jährlich 30 Mio. 
€ zur Verfügung stehen werden. 
Hochschulen und Berufsakade-
mien haben sich verpflichtet, 15 
Mio. € selbst in diesen Fonds 
einzubringen; die weiteren 15 
Mio. sind Mittel des Landes. 
Insgesamt erhalten die Hoch-
schulen und Berufsakademien 
also Mittel in der doppelten Hö-
he ihres eigenen Anteils zurück.  
 
Anfang November 2007 haben 
wir das „Erste Gesetz zur Um-
setzung der Föderalismusre-
form im Hochschulbereich 
(EHFRUG)“ beschlossen. Baden-
Württemberg hat damit als ers-
tes Bundesland von den neuen 
gesetzgeberischen Möglichkei-
ten Gebrauch gemacht, die 
durch die Anfang des Jahres in 
Kraft getretene Föderalismusre-
form eröffnet wurden.  
 
In Fortführung der bisherigen – 
von der FDP ebenfalls maßgeb-
lich mitbestimmten – Reformen 
des baden-württembergischen 
Hochschulrechts werden durch 
dieses Gesetz die Flexibilität 
unserer Hochschulen und damit 
ihre nationale und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit weiter 
gestärkt.  
 
Der Schwerpunkt dieses Geset-
zes liegt in der Neuordnung der 
hochschulischen Personalkate-
gorien. Die Hochschulen erhal-
ten mehr Flexibilität beim Ein-
satz ihres Personals. So können 
sie Professuren mit Schwer-
punkt Forschung oder solche 
mit Schwerpunkt Lehre ein-
richten, und zwar mit der Mög-
lichkeit des schwerpunktmäßig 
wechselnden Einsatzes der/des 
betreffenden Lehrenden. Der 
gestiegenen und weiter steigen-
den Bedeutung der Lehre wird 
durch die Einführung der neuen 
Personalkategorie des Dozenten 
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(international dem „Lecturer“ 
entsprechend) Rechnung getra-
gen; der Dozent hat die Mög-
lichkeit der Qualifikation für eine 
Professur.  
 
Mit dem EHFRUG haben wir 
durch die Erhöhung des Frauen-
anteils in den Berufungskom-
missionen auch einen weiteren 
Schritt zur erforderlichen weite-
ren Verbesserung der Chancen 
für Frauen in den Hochschu-
len getan. 
 
Und die FDP hat in diesem Zu-
sammenhang endlich einen 
Schlussstrich unter die Ge-
schichte der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen 
(ZVS) ziehen können: auf unse-
re drängende Initiative hat der 
Landtag mit der Verabschiedung 
des EHFRUG die Landesregie-
rung aufgefordert, die bereits 
eingeleiteten Schritte zur Ab-
schaffung der ZVS in ihrer 
bisherigen Form konsequent 
weiter zu betreiben. An die Stel-
le der ZVS soll eine – nicht mehr 
von den Ländern zwangsfinan-
zierte - Serviceeinrichtung für 
Studierende und Hochschule 
treten. Dem Landtag ist bis zum 
31.7.2008 über die Abschaffung 
der ZVS zu berichten; ggf. ist 
zum 31.12.2009 die Kündigung 
des Staatsvertrags über die ZVS 
einzuleiten. 
 
 

Gleichstellungspolitik 
 
Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für Frauen und 
Männer ist ein Thema, dass un-
sere politische Arbeit nach wie 
vor intensiv beschäftigt. Was 
kann von der Gesellschaft, den 
Unternehmen und der öffentli-
chen Hand getan werden, um 
die Rahmenbedingungen so 
auszugestalten, dass die Berufs-
tätigkeit von Mütter und Väter 

mit der Versorgung und Erzie-
hung von Kindern vereinbart 
werden kann. Dabei ist es nicht 
allein Aufgabe des Staates, die 
Rahmenbedingungen für Mütter 
und Väter zu verbessern, auch 
die Unternehmen sind gefordert,  
mit flexiblen und familienfreund-
lichen Strukturen innerhalb der 
Unternehmen ihren Beitrag zu 
leisten.  
 
Frauen in Führungspositio-
nen sind in den Unternehmen 
in Baden-Württemberg 
nach wie vor unterrepräsentiert, 
obwohl sich die berufliche Quali-
fikation von Männern und Frau-
en immer mehr angleicht. Die 
Weiterbildung und Qualifizierung 
von Frauen ist daher ein zentra-
les Thema, um Frauen den 
Sprung in die Führungsetagen 
der Unternehmen zu ermögli-
chen. Wichtige Förderprogram-
me werden vom Wirtschaftsmi-
nisterium aufgelegt. 
 
Die Kontaktstellen Frau und 
Beruf bieten ein vielseitiges 
Beratungs- und Qualifizierungs-
angebot für Frauen an. Die Re-
duzierung der Mittel für die Kon-
taktstellen Frau und Beruf in 
den Jahren 2005/2006 führte zu 
erheblichen Finanzierungs-
schwierigkeiten bei den Träger-
organisationen und hätte zur 
Schließung einzelner Kontakt-
stellen führen können. Wir ha-
ben dies mit dem Haushaltsplan 
2007/2008 korrigiert und 
zugleich eine mittelfristige Absi-
cherung der Kontaktstellen er-
reicht. 
 
Besondere Anstrengungen sind 
erforderlich, um insbesondere 
bei Frauen mit Migrations-
hintergrund zu einem gelin-
genden Integrationsprozess zu 
kommen. Frauen mit Migrati-
onshintergrund sind die Mütter 
der Kinder, die unsere alternde 

Gesellschaft dringend braucht. 
Bereits heute sind bei 33 Pro-
zent – das heißt bei jedem drit-
ten Kind – die Eltern entweder 
nach Deutschland zugewandert 
oder die Kinder selbst sind nicht 
in Deutschland geboren. Eine 
erfolgreiche Integration kann 
dazu beitragen, soziale Segmen-
tation und die Bildung von Pa-
rallelgesellschaften zu verhin-
dern. 
 
Der Einsatz gegen Zwangshei-
rat und Gewalt gegen Frauen 
ist ein zentrales Thema unserer 
politischen Arbeit. Die Zwangs-
verheiratung ist keine kulturelle 
Besonderheit und keine Ehren-
sache, sondern eine schwere 
Menschenrechtsverletzung, die 
entschieden bekämpft werden 
muss. Wir fordern daher in Ba-
den-Württemberg für Frauen, 
die von Zwangsverheiratung 
bedroht sind, ausreichend Not-
aufnahmeplätze, um diesen 
Frauen wirkungsvoll zu helfen. 
Es müssen geeignete Notauf-
nahmeplätze für diese besonde-
re Problematik geschaffen wer-
den. Der Verweis auf die beste-
henden Frauen- und Kinder-
schutzhäuser reicht nicht aus. 
 
Wir unterstützen und befürwor-
ten die Einrichtung eines Fonds 
für die Opfer von Menschen-
handel und Zwangsprostitu-
tion. Mit auf unseren Antrag hin 
hat der Landtag in einer ein-
stimmig gefassten Entschlie-
ßung Menschenhandel und 
Zwangsprostitution als eine 
schwere Form der Menschen-
rechtsverletzung verurteilt. 
 
 

Sozialpolitik 
 
Echte Wahlfreiheit für Eltern 
und Kommunen bei der Klein-
kindbetreuung ist uns wichtig. 
Wir haben daher eine gleichwer-
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tige Finanzierung von Krippen- 
und Tagespflegeplätzen durch 
das Land angeregt. So kann 
auch der Ausbau der Kleinkind-
betreuung im ländlichen Raum 
schneller voran gebracht wer-
den, da in vielen kleineren Ge-
meinden die Zahl der Kleinkin-
der für eine eigene Krippe nicht 
ausreichend ist. Heute wird die 
Betreuung von Kindern im Alter 
von null bis drei Jahren vom 
Land nur in Form der Kinder-
krippen direkt finanziell unter-
stützt. 
 
Wir haben in Schulen sowie bei 
schulischen Veranstaltungen, in 
Jugendhäusern, in Tageseinrich-
tungen für Kinder, in Behörden, 
Dienststellen und sonstigen Ein-
richtungen des Landes und der 
Kommunen sowie in Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen 
und in Gaststätten Regelungen 
zum Nichtraucherschutz ein-
geführt. Die Regelungen dienen, 
insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen, dem Schutz vor 
den Gefahren des Passivrau-
chens. Wir konnten die Zusage 
beim Koalitionspartner erwirken, 
im Lichte der gewonnen Erfah-
rungen das von uns favorisierte 
Wahlrecht der Wirte in einräu-
migen Gaststätten zu prüfen.  
 
Mit Anfragen an die Landesre-
gierung und einer Landtagsde-
batte mit dem Titel „Komasau-
fen bei Jugendlichen“ haben 
wir auf die steigende Suchtprob-
lematik bei Kindern und Jugend-
lichen aufmerksam gemacht. 
Bestrebungen dieser Entwick-
lung mit dem Gesetzeshammer 
zu begegnen (z. B. einem abso-
luten Alkoholverbot bis zur Voll-
jährigkeit) konnten wir entge-
genwirken. Wir setzen auf eine 
verstärkte Präventionsarbeit von 
Polizei, Jugendämter und Schu-
len und eine Stärkung des Prob-
lembewusstseins in Behörden, 

Gaststätten und Tankstellen. 
Auch hier gilt: Bevor Gesetze 
verabschiedet werden, gilt es, 
die bestehende Gesetzeslage 
konsequent umzusetzen.  
 
Wir haben uns konsequent für 
die kontrollierte Abgabe von 
Heroin an Schwerstabhän-
gige eingesetzt, die gegenüber 
der Methadonsubstitution viele 
Behandlungsvorteile aufzeigt. 
Wer immer weitere Untersu-
chungen verlangt, drückt sich 
unserer Meinung nach um eine 
Entscheidung zugunsten 
Schwerstabhängiger, von sozia-
lem und gesundheitlichem Elend 
betroffener Menschen. 
Schwerstabhängigen und von 
Verelendung bedrohten Men-
schen muss diese wissenschaft-
lich abgesicherte Hilfe zur Ver-
fügung gestellt werden.  
 
Nach Jahren der Diskussion ha-
ben wir das alte Jugendleiter-
sonderurlaubsgesetz unter dem 
neuen Namen „Gesetz zur 
Stärkung des Ehrenamtes in 
der Jugendarbeit“ novelliert. 
Neu geregelt wurden die Frei-
stellungsansprüche für alle Per-
sonen die in Organisationen der 
Jugendarbeit ehrenamtlich tätig 
sind. Wir haben auf eine maß-
volle Ausdehnung der Ansprü-
che hingewirkt. Durch die Ab-
senkung des Mindestalters von 
18 auf 16 Jahre fördern wir das 
Ehrenamt in der Jugendarbeit. 
Auch im Bereich des Sports ha-
ben wir die Ansprüche ausge-
dehnt. Bei Auszubildenden ha-
ben wir im Gegenzug die Frei-
stellungsansprüche einge-
schränkt, um die Ausbildungsbe-
reitschaft von Unternehmen 
nicht zu schwächen. Die durch 
Zeiten in der Berufsschule und 
die hohe Zahl der Urlaubstage 
eingeschränkte Präsenz im Be-
trieb darf nicht durch weitere 
rechtliche Ansprüche in einer 

Weise gefährdet werden, die 
das Ausbildungsziel gefährden 
könnte. Jedem Arbeitgeber ist 
es natürlich weiterhin freige-
stellt, über die gesetzlichen 
Mindestansprüche hinaus Frei-
stellungen zu erteilen.  
 
Die Landesregierung hat mit 
den Jugendverbänden in einem 
Bündnis für die Jugend Eck-
punkte für die inhaltliche und 
finanzielle Zukunft der Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg 
festgeschrieben. Nur auf Drän-
gen der FDP-Fraktion konnten 
erreicht werden, dass in das 
Bündnis auch Jugendliche mit 
Behinderung und deren Verbän-
de aufgenommen wurden  
 
Zusammen mit dem Ministerium 
für Arbeit und Soziales haben 
wir das Heimrecht überarbei-
tet, das im Zuge der Föderalis-
musreform in die Landeszustän-
digkeit übergegangen ist. Fol-
gende Eckpunkte waren für uns 
dabei leitend: die Sicherung der 
Qualität in den Pflegeeinrich-
tungen, die Ermöglichung neuer 
Wohnformen, der Abbau von 
Bürokratie, die in der Regel un-
angemeldete Prüfung der Heime 
durch die Heimaufsicht, die 
Vermeidung von Doppelaufsicht 
durch den Medizinischen Dienst  
und die Heimaufsicht und die 
Stärkung der Interessen der 
Heimbewohner bzw. ihrer Ver-
tretungen. Als erstem Bundes-
land wird Anfang nächsten Jah-
res in Baden-Württemberg ein 
modernes und innovationsfreu-
diges Heimrecht in Kraft treten, 
bei dem der Verbraucherschutz-
gedanke für die Heimbewohner 
ganz im Vordergrund steht.  
 
Wir haben den Ersten Libera-
ler Seniorentag im Plenarsaal 
des Landtages von Baden-
Württemberg unter dem Titel 
„Senioren im Fokus von Wirt-
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schaft und Politik“ veranstaltet. 
Hochkarätige Referenten mach-
ten den Kongress zu einem vol-
len Erfolg.  
 
Wir haben durchgesetzt, dass 
im Haushalt 8,2 Millionen Euro 
für ein „Netzwerk Alternsfor-
schung“ bereitgestellt wurden. 
Bereits im Regierungsprogramm 
und dann im Koalitionsvertrag 
hatten wir das Ziel, die biologi-
sche und medizinische Alterns-
forschung zu verbessern, veran-
kert. Chancen und Potentiale, 
die der Alterungsprozess mit 
sich bringt, sollen besser er-
kannt  und erschlossen werden. 
Im NAR wirken hochkarätige 
Forscherpersönlichkeiten und 
Nachwuchswissenschaftler zu-
sammen. 
 
In einer Anhörung zur Novel-
lierung des Bestattungs-
rechts haben wir Wege zu ei-
ner Liberalisierung aufgezeigt. 
Vertreter von Kommunen, Kir-
chen, Bestattern sowie ein Ver-
treter der muslimischen Glau-
bensgemeinschaft erläuterten 
ihre Wünsche und Vorstellun-
gen. Das Publikum wurde in die 
Diskussion eingebunden. Im 
nächsten Jahr will die Landesre-
gierung ausformulierte Vor-
schläge eines liberalisierten Be-
stattungsgesetzes vorgelegen.   
 
Wir haben das Landeskran-
kenhausgesetz aktualisiert, 
entbürokratisiert und deregu-
liert. Insbesondere die Vor-
schriften, die wirtschaftliches 
Handeln behindern und in un-
ternehmerische Freiheiten ein-
greifen, haben wir so weit wie 
möglich abgebaut. Die Transpa-
renz behördlicher Entscheidun-
gen wurde verbessert, Verwal-
tungsverfahren gestrafft. Die 
Krankenhausplanung des Lan-
des versteht sich künftig als 
kapazitätsorientierte Rahmen-

planung. Die bisherige Fachpla-
nung entfällt. Die Krankenhäu-
ser können ihr Leistungsangebot 
künftig flexibler dem tatsächli-
chen medizinischen und betrieb-
lichen Erfordernissen anpassen.   
 
Obgleich der Ministerpräsident 
dieses Landes der großen Koali-
tion mit dem GKV-WSG „Wett-
bewerbstärkungsgesetz“ zuzu-
stimmen bereit war, haben wir 
dies im Bundesrat verhindert. 
Nicht zuletzt mit dem Blick auf 
den schweren finanziellen Scha-
den, den die Gesundheitsre-
form für Versicherte, Menschen 
in Gesundheitsberufen und Ein-
richtungen der Gesundheitswirt-
schaft mit sich bringen wird.  
 
Wir haben frühzeitig klargestellt, 
dass wir im Bundesrat einer 
Pflegereform, die keinen Ein-
stieg in die Kapitaldeckung be-
inhaltet, nicht zustimmen wer-
den. Die vorgesehene Einfüh-
rung von weiteren bürokrati-
schen Strukturen gefährdet die 
hervorragenden Beratungsnetz-
werke in unserem Land, führt zu 
unnötigen Doppelstrukturen und 
entzieht dem Land weiter drin-
gend  notwendiges Geld zur 
Verbesserung der tatsächlichen 
Pflege am Mensch.  
 
Dass wir uns auch im Detail mit 
Problemen im Land befassen 
zeigt unsere Initiative „Von der 
Konfrontation zur Kooperation 
zwischen Beschäftigungsge-
sellschaften und Garten- und 
Landschaftsbaubetrieben“. Vor 
allem die Garten- und Land-
schaftsbauer hatten beklagt, 
dass soziale Einrichtungen in 
Form von Ein-Euro-Jobs zuneh-
mend im direkten Wettbewerb 
mit ihnen stünden. Durch Ge-
spräche mit den zuständigen 
Ministerien und der Agentur für 
Arbeit konnten wir erreichen, 
dass in einem gemeinsamen 

Brief alle Arbeitsgemeinschaf-
ten, Agenturen für Arbeit und 
optierenden Kreise aufgefordert 
wurden, durch geeignete Schrit-
te und Maßnahmen in Zukunft 
Missständen entgegenzuwirken.  
 
 

Verkehrspolitik 
 
Im Verkehrsbereich ist unser 
Land auf einen weiteren Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur 
dringend angewiesen. Das gilt 
für den Bundesfernstraßenbau; 
das gilt aber auch für den Bau 
von Landesstraßen. Wir haben 
die Mittel für den Landes-
straßenbau deutlich ver-
stärkt; auch im gerade verab-
schiedeten Nachtragshaushalt 
sind im Rahmen des Impulspro-
gramms Standort Baden-
Württemberg zusätzliche Mittel 
bereitgestellt worden.  
 
Nach langen und zähen Ver-
handlungen ist jetzt endlich die 
Bahn frei für Stuttgart 21 und 
die Neubaustrecke nach Ulm. 
Der Bund, das Land, die Stadt 
Stuttgart und die DB AG haben 
eine Vereinbarung über die Rea-
lisierung beider Projekte getrof-
fen, die mit einem Investitions-
volumen von insgesamt 4,8 Mil-
liarden € verbunden sind. Stutt-
gart 21 ist – wie die Neu-
baustrecke der Bahn nach Ulm 
und die anderen prioritären 
Maßnahmen zum Ausbau des 
Schienennetzes – ein Projekt für 
das ganze Land, und sollte des-
halb richtigerweise Baden-
Württemberg 21 heißen. Mit 
Ausnahme der Grünen wissen 
dies alle politischen Kräfte im 
Land, und eben nicht nur in der 
Stadt und der Region Stuttgart. 
2010 wird mit den Baumaßnah-
men begonnen werden; neun 
Jahre später werden die ersten 
Züge rollen. 
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Ebenso bedeutend für das gan-
ze Land ist die Forcierung der 
Planung für den Aus- und 
Neubau der Rheintalstrecke 
zwischen Offenburg und Basel. 
Bei der Planung für das dritte 
und vierte Gleis sind Lösungen 
zu finden, die menschen- und 
umweltverträglich zugleich sind. 
Weitere vorrangige Projekte 
beim Ausbau der Schienenwege 
im Land sind der Ausbau und 
die Elektrifizierung der Gäubahn 
und der Südbahn. 
 
Während die Grünen als falsche 
Propheten durchs Land gelaufen 
sind, die den Bürgerinnen und 
Bürgern allüberall verkündet 
haben, es käme mit der Kür-
zung der Regionalisierungs-
mittel durch den Bund zu 
gravierenden Angebotsein-
schränkungen und zu umfassen-
den Streckenstilllegungen im 
ländlichen Raum, haben wir den 
Beweis dafür angetreten, dass 
wir auch mit der durch die Kür-
zungen des Bundes gegebenen 
schwierigen Situationen fertig 
werden konnten.  
 
Zugleich hatten wir eine zeitna-
he Überprüfung der Einschrän-
kungen der Nahverkehrsange-
bote angekündigt. Dieses 
Nachsteuern ist geschehen: 
Mit dem Nachtragshaushalt sind 
2,4 Mio. € bereitgestellt worden, 
mit denen einzelne Einschrän-
kungen wieder rückgängig ge-
macht werden konnten.  
 
Insgesamt gilt: Das System des 
Regional- und Nahverkehrs, das 
in den letzten zehn Jahren qua-
litativ und quantitativ erheblich 
ausgebaut worden ist, bleibt im 
Kern unangetastet und wird 
auch in Zukunft weiter ausge-
baut werden können. 

 
Den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur Teilprivatisie-

rung der Deutschen Bahn AG 
haben wir abgelehnt. Das 
Schienennetz muss in der Ver-
antwortung des Bundes bleiben, 
weil nur dann ein echter Wett-
bewerb zwischen privaten 
Betreibern auf der Schiene zu-
stande kommen kann. 
 
Bei der Binnenschifffahrt wol-
len wir die Planungen zur Mo-
dernisierung der Schleusen for-
cieren, damit Containerverkehr 
mit Schiffen bis 140 m Länge 
auf dem Neckar möglich wird. 
 
Die Pläne der Geschäftsführung 
der Flughafen Stuttgart 
GmbH für eine zweite Startbahn 
auf dem Verkehrsflughafen 
Stuttgart treffen bei uns auf 
große Skepsis. Das vorgelegte 
Gutachten wirft mehr Fragen 
auf als es beantwortet. Auch 
ohne eine weitere Start- und 
Landebahn hat der Flughafen 
eine Kapazitätsreserve für einen 
Zuwachs von 3,8 Millionen Pas-
sagieren (von 10,3 auf 14,1 
Millionen); eine Kosten-Nutzen-
Berechnung liegt nicht vor. Ein 
weiteres Gutachten, das dann 
auch alle im Gutachten der Ge-
schäftsführung ausgesparten 
Fragekomplexe beinhalten 
muss, ist erforderlich. Der Land-
tag hat beschlossen, „weitere 
Entscheidungen unter Einbezie-
hung aller relevanten Aspekte 
erst dann zu treffen, wenn ein 
Gesamtergebnis nach Auswer-
tung beider Gutachten vorliegt.“ 
 
Unabhängig davon ist es sinn-
voll, rasch eine verbesserte An-
bindung des Baden-Airparks 
in Söllingen, der große Kapazi-
tätsreserven aufweist, an die 
Autobahn A 5 und die Schie-
nenstrecke Karlsruhe – Baden-
Baden zu realisieren. 
 

Seit langen Jahren unterstützen 
und fordern wir das Projekt 

„Begleitetes Fahren ab 17“. 
Nachdem hinhaltender Wider-
stand überwunden ist, wird be-
gleitetes Fahren ab 17 vom 1. 
Januar 2008 an ermöglicht. 
 
 

Umweltpolitik 
 
Mit dem Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie 
hat das Land eine bundesweite 
Vorreiterrolle eingenommen, um 
nicht nur beim Neubau von 
Wohngebäuden, sondern auch 
im Altbaubestand den Einsatz 
erneuerbarer Energien (oder 
vergleichbar wirksamer bauli-
cher und technischer Maßnah-
men) zu forcieren, die Stan-
dards der Energieeinsparverord-
nung deutlich zu unterschreiten 
und damit einen nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. 
 
Vor allem dem Drängen der FDP 
ist es zu verdanken, dass der 
Landtag die Landesregierung 
verpflichtet hat, die energeti-
sche Sanierung und den Einsatz 
regenerativer Energien auch im 
Bereich der staatlichen Lie-
genschaften, die nicht Wohn-
gebäude sind, im Einklang mit 
den Zielen des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes voranzutrei-
ben. Mittel für ein erstes Son-
derprogramm wurden mit dem 
Nachtragshaushalt bereitge-
stellt. 
 
Im Grenzbereich zwischen Um-
welt- und Verkehrspolitik haben 
wir eine Reihe von Initiativen 
voranbringen können, z.B. zu-
gunsten einer EU-weiten Ke-
rosinbesteuerung, zur Be-
grenzung des durchschnittlichen 
Flottenverbrauchs von PKW auf 
einen Wert, der eine Begren-
zung des CO2-Ausstoßes auf 
120 g/km ermöglicht, und zu 
einer verursachergerechten Um-
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stellung der Kraftfahrzeugbe-
steuerung. 
 
Dem Lärmschutz muss in Zu-
kunft eine deutlich höhere Prio-
rität zukommen. Dies gilt nicht 
nur für die Belastung der Men-
schen durch Lärm, der vom 
Straßenverkehr oder von Flug-
zeugen ausgeht, sondern muss 
genauso für den Ausbau von 
Schienenwegen gelten, z.B. für 
die Planung des 3. und 4. Glei-
ses auf der Rheintalstrecke. 
 
Die Versuche, der Feinstaub-
problematik mit den Mitteln 
der Ausweisung von Umwelt-
zonen Herr zu werden, in de-
nen Fahrverbote für ältere Die-
sel-Kraftfahrzeuge gelten, sind 
ineffizient, nicht verursacherge-
recht, für den Bürger vielfach 
nicht nachvollziehbar und durch 
eine Fülle von Ausnahmerege-
lungen überaus kompliziert. Die 
europa- und bundesrechtlichen 
Rahmenregelungen, die diesen 
Vorschriften zugrunde liegen, 
sind sicher gut gemeint, aber 
nicht gut gemacht.  
 
Wir werden den Hochwasser-
schutz weiterhin mit Vorrang 
vorantreiben. Wir wollen einen 
ökologisch verträglichen Hoch-
wasserschutz; denn nur ein öko-
logisch verträglicher Hochwas-
serschutz ist mittel- und lang-
fristig auch ökonomisch sinnvoll 
und damit nachhaltig. 
 
Im Abfallrecht haben wir mehr 
Wettbewerb eingefordert. Die 
von uns seit langem beanstan-
dete Autarkieverordnung steht 
jetzt auf dem Prüfstand.  
 
 

Agrarpolitik und die 
Entwicklung der länd-
lichen Räume 
 

Ziel der Agrarpolitik muss eine 
flächendeckende Landbe-
wirtschaftung zuallererst zur 
Nahrungsproduktion, aber 
auch zur Energiegewinnung 
und zum Erhalt der Kultur-
landschaft sein. 
 
Es gilt, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Landwirtschaft 
durch Angleichung der Stan-
dards innerhalb der EU zu 
verbessern. Gleiche Rahmenbe-
dingungen im globalen Markt 
bei Steuerbe-lastungen und 
Umweltauflagen sind Vorausset-
zungen hierfür. Ein nationales 
Draufsatteln auf EU-Vorschriften 
lehnen wir ab. 
 
Mit der Agrarpolitik des Lan-
des tragen wir dazu bei, den 
Betrieben Planungssicherheit zu 
geben und Investitionsanreize 
zu bieten, die Verarbeitung und 
Vermarktung von land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen zu unterstützen sowie Be-
triebsübernahmen durch Jung-
landwirte zu fördern und ihnen 
Perspektiven zu bieten. 
 
Und wir wollen es den vielen 
Nebenerwerbslandwirten, 
die in landwirtschaftlich benach-
teiligten Gebieten wie im 
Schwarzwald oder auf der Alb 
ihre Dienstleistung zur Pflege 
der Landschaft zur Verfügung 
stellen, ermöglichen, ihre Arbeit 
unter auskömmlichen Bedin-
gungen fortführen zu können. 
 
Ohne dies wäre das Touris-
musland Baden-Württem-
berg nicht das, was es ist. Mit-
tel für Leistungen zur Pflege der 
Kulturlandschaft sind keine Sub-
ventionen, sondern die Bezah-
lung einer Leistung, die am 
Markt über das landwirtschaftli-
che Produkt von unserer Gesell-
schaft nicht bezahlt wird. Sie 
stärken die weichen Standort-

faktoren unseres Landes und 
sind damit Investitionen in die 
Zukunft. 
 
Der ländliche Raum darf den 
Anschluss an technische Innova-
tionen nicht verlieren. Deshalb 
ist die Verbreitung und Anwen-
dung des Breitbandkabels im 
ländlichen Raum vor allem für 
moderne Dienstleister und Frei-
berufler entscheidende Voraus-
setzung, um zukunftsfähige Ar-
beitsplätze erhalten und schaf-
fen zu können. Mit dem Impuls-
programm Standort Baden-
Württemberg können jetzt 
erstmals Modellprojekte zur 
Breitbandverkabelung im  
ländlichen Raum gefördert wer-
den. 
 
Mit seinen Agrarumwelt-
programmen ist Baden-
Württemberg bundesweit füh-
rend. MEKA und SchALVO  
sind Eckpfeiler unserer Land-
wirtschafts- und Naturschutzpo-
litik. 
  
Wir unterstützen die Belange 
des Verbraucherschutzes und 
setzen uns ein für strengere 
Lebensmittelkontrollen in 
Baden-Württemberg - ohne zu-
sätzliche Aufblähung von Perso-
nal, sondern durch eine bessere 
Steuerung und Koordinierung 
der Lebensmittelüberwachung 
insgesamt.  
 
 


